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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs4 impl;

BAO §20;

BAO §236 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZ 1989, 198;

Rechtssatz

Der "gute Glaube" des Abgabenschuldners an die Rechtmäßigkeit und Richtigkeit von erteilten Auskünften und

Steuerbescheiden vermag für sich allein eine Unbilligkeit der Einhebung allfälliger Steuernachforderungen nicht zu

rechtfertigen.
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